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Zunehmend erkennen Non-Pro-
fit–Organisationen die Vorteile
einer standardisierten Unterneh-
mensführung. Die haupt- und
ehrenamtlichen Führungs- und
Aufsichtsgremien sind den viel-
fältigen Anforderungen eines
sich schnell wandelnden Umfel-
des institutionell und instru-
mentell oftmals nicht gewach-
sen. Kompetenzen,
Zuständigkeiten, Rollen und
Aufgaben sind in der Organisa-
tion nicht definiert. Die Ein-
führung eines Corporate Gover-
nance Kodex kann dem
abhelfen.

Die Vermeidung von Unterneh-
menskrisen in Wirtschaft, Industrie
und Sozialbranche erfordern die Ein-
haltung von Standards der Unterneh-
mensleitung – und eine Aufsicht.
Diese finden sich beispielsweise im
Deutschen Corporate Governance
Kodex wieder.

Die in jüngster Zeit entwickelten
und verabschiedeten Kodices der Cor-
porate Governance für Non- Profit-
Organisationen, aber auch der Deut-
sche Corporate Governance Kodex
stellen eine Art Rahmenkonzept für
eine gute Unternehmensführung dar.
Zwei Beispiele für Kodizes in der Non-
Profit-Szene sind der »Corporate Go-
vernance Kodex des Diakonischen
Werks der EKD« (Stand Oktober 2005)
und der »Corporate Governance Ko-
dex des Diakonischen Werks Würt-
temberg e. V.« (Stand November
2005).

Was bedeutet Corporate Gover-
nance?

»Der feststehende Ausdruck ›Corpo-
rate Governance‹ leitet sich ab aus
›Corporate‹, das man mit körper-
schaftlich übersetzen kann und ›Go-
vernance‹, das seinen Ursprung im
Lateinischen gubernare in der Bedeu-
tung von das Steuerruder führen, len-
ken, leiten hat.« (Solidaris, 2003, Sei-
te 7). »In diesem Sinne könnte man
Corporate Governance definieren als
ein System mit dem Unternehmen
geführt und kontrolliert werden. Die
Kernaufgabe der Corporate Gover-
nance besteht darin, die Führung und
Kontrolle so zu gestalten, dass die
langfristige Existenzsicherung der Or-
ganisation gewährleistet wird und
dass es zu einem Interessenausgleich
zwischen allen internen und exter-
nen Anspruchsgruppen kommt.«(Ba-
chert, 2005, Seite 197). Der Deutsche
Corporate Governance Kodes (DCGK)
ist 2002 verabschiedet und seit dem
regelmäßig an aktuelle Entwicklun-
gen angepasst worden.

Eine Grundlage des Deutschen Cor-
porate Governance Kodex bildet das
Gesetz zur Kontrolle und Transparenz
im Unternehmensbereich (KonTraG).
Sein Ziel ist, die Kontrolle und Trans-
parenz bei Unternehmen zu erhöhen.

Die gesetzliche Umsetzung geschah
durch Änderungen des Aktien- und
Handelsgesetzes (vgl. Solidaris, 2003,
Seite 7). »Darauf aufbauend wurden
im Jahr 2002 mit dem Deutschen
Corporate Governance Kodex (DCGK)
zusätzliche Empfehlungen erarbeitet,
die im selben Jahr durch das Gesetz
zur weiteren Reform des Aktien- und
Bilanzrechts, zu Transparenz und Pu-

blizitätsgesetz – kurz Transparenz und
Publizitätsgesetz (TransPuG) genannt
– weitestgehend umgesetzt worden
sind. (...) Dieser liefert über die gesetz-
lichen Vorschriften zur Leitung und
Überwachung deutscher börsenno-
tierter Aktiengesellschaften (AG) hin-
aus konkrete Handlungsempfehlun-
gen bzw. Standards für eine gute und
verantwortliche Führung durch die
Vorstände und Aufsichtsräte und de-
ren Zusammenarbeit mit der Haupt-
versammlung bzw. den Gesellschaf-
tern (Aktionären)« (Solidaris, 2003,
Seite 7).

Es stellt sich die Frage, inwieweit
der Gedanke der Corporate Gover-
nance auf die Sozialbranche übertrag-
bar ist. Dazu kann gesagt werden,
dass beispielsweise die Anwendung
des Unternehmensbegriffs auf die ge-
meinnützigen Organisationen in der
einschlägigen Fachliteratur legiti-
miert wird. Das KonTraG zielt zwar in
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erster Linie auf börsennotierte Akti-
engesellschaften ab, dennoch hat es
auch Auswirkungen auf gemeinnützi-
ge Organisationen. Dies gilt insbe-
sondere für diejenigen, die in der
Rechtsform der GmbH geführt wer-
den. Selbst wenn bestimmte Regelun-
gen nicht gesetzlich zwingend sind,
geht der Gesetzgeber von einer Aus-
strahlungswirkung aus (vgl. Schuhen,
2003, Seite 95). »Unternehmen gleich
welcher Größe, Rechtsform oder Er-
tragskraft, die sich einer guten Corpo-
rate Governance verschließen, wer-
den auf lange Sicht gegenüber
Mitbewerbern weniger erfolgreich
sein, die den DCGK umgesetzt ha-
ben.« (Pfitzer/Oser, 2003, Seite 8)

Chancen der Anwendung

Non-Profit–Organisationen stehen
der Anwendung eine Corporate Go-
vernance Kodexes zum Teil kritisch
gegenüber. Es wird dabei die Frage
eine Rolle spielen, ob es sich lohnt,
einen Kodex anzuwenden und dies
auch einer breiten Öffentlichkeit ge-
genüber bekannt zu geben. Gründe
und Vorteile der Anwendung stellen
sich wie folgt dar (vgl. dazu Bachert,
2005, Seiten 199 f.):

Welche Gründe gibt es für die An-
wendung?

Gute Gründe für die Anwendung
eines Corporate Governance Kodexes
in der Non-Profit-Organisation lassen
sich über die folgenden Stichworte
charakterisieren:
• Die Entwicklung und Kommunika-

tion des Zielsystems der jeweiligen
Non-Profit-Organisation wird gelei-
stet.

• Die Festlegung der
Grundsätze in Be-
zug auf die Auf-
bau- und Ablauf-
organisation für
das System der
Unternehmens-
führung und des-
sen Kontrolle wird
erledigt.

•  Die transparente
Trennung zwi-
schen Aufsicht
und Leitung wird
befördert.

•  Die transparente
Entwicklung, Do-
kumentation und
Anwendung von
betriebswirt-

schaftlichen Instrumenten in Be-
zug auf Risikomanagement, Con-
trolling und Aufsicht und
Führung zur Erreichung einer
guten und verantwortungsvollen
Unternehmensführung wird er-
reicht.

• Bestrebungen um eine höhere Qua-
lität und optimale Qualifikation
der Aufsichtsgremien (z. B. Effizi-
enzprüfung der Sitzungen der Auf-
sichtsgremien) werden unternom-
men.

Welche Vorteile sind bei der An-
wendung eines Corporate Governan-
ce Kodexes erkennbar?

Vorteile, die sich daraus ergeben
können, sind:
• Führungskräfte und Mitglieder der

Aufsichtsgremien sind zur Erledi-
gung ihrer Aufgaben optimal quali-
fiziert.

• Führungskräfte und Aufsichtsgre-
mien sind über die Themen der
Corporate Governance sensibilisiert
und haben ein Bewusstsein darü-
ber, welche Rechte und Pflichten
sie haben.

• Vertrauen der Öffentlichkeit in die
Managementkompetenz der ent-
sprechenden Non-Profit-Organisa
tion wird gestärkt.

• Wesentliche Wettbewerbsvorteile
bei der Spendenakquisition werden
generiert.

• Insolvenzen werden vermieden.
• Belegungsvorteile entstehen.
• Liquiditätsvorteile ergeben sich.
• Ein besseres Rating nach Basel II

durch die Banken erfolgt.
• Unterschiedliche betriebswirt-

schaftliche Instrumente kommen
im Sinne einer Toolbox optimiert
zum Einsatz.

Projektfahrplan zur Umsetzung

Ein Projekt zur Umsetzung eines
Kodexes, welcher die Entwicklung
der benötigten betriebswirtschaftli-
chen Instrumente einbezieht, wird in
unterschiedlichen Phasen ablaufen.
Die Grafik 1 zeigt einen denkbaren
Phasenplan.

Phase 1: Klarheit über die Aus-
gangssituation

Die erste Phase dient dazu, eine
Klärung der Ausgangssituation her-
beizuführen. Dabei kommt es vor al-
lem darauf an, alle Gesichtspunkte
im Sinne von Chancen und Risiken
transparent aufzulisten. Ferner muss
Klarheit darüber bestehen, dass die
Einführung eines Corporate Gover-
nance Kodexes immer auch den Ein-
satz von Zeit und Geld erfordert. Die
nachfolgende Checkliste gibt einen
Überblick der grundlegenden Fragen,
die zu klären sind:
• Sind wir verpflichtet, einen Corpo-

rate Governance Kodex einzu-
führen?

• Wenn wir nicht dazu verpflichtet
sind: Ließen sich die Belange eines
Kodexes auch auf anderem Weg
verwirklichen?

• Haben wir bereits Gesichtspunkte,
die der uns betreffende Kodex auf-
greift, in unserer Organisation ver-
wirklicht (z. B. Regelungen im Qua-
litätsmanagement, Instrumente im
Controlling und Risikomanage-
ment, in der Satzung oder Ge-
schäftsordnung)?

• Wenn ja, in welchen Bereichen
sind Regelungen und Standards be-
reits jetzt mit dem Kodex kompati-
bel und wo gibt es Handlungsbe-
darf?

• Sind unsere Führungskräfte im Sin-
ne des Kodexes ausreichend für
Ihre Führungsaufgaben qualifiziert
und werden sie den Anforderungen
des Kodexes gerecht?

• Sind die Mitglieder unserer Auf-
sichtsgremien im Sinne des Kode-
xes ausreichend für Ihre Führungs-
aufgaben qualifiziert und werden
sie den Anforderungen Kodexes ge-
recht?

• Stehen ausreichend personelle und
finanzielle Ressourcen für die Im-
plementierung und Umsetzung des
Kodexes zur Verfügung?

• Ist der Wille vorhanden, die nöti-
gen finanziellen Mittel zur Verfü-
gung zu stellen, um die Instrumen-
tenentwicklung und die
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Grafik 1: Ein möglicher Phasenplan zeigt die Schritte zur Ein-
führung eines Kodexes.
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Qualifizierung der Personen zu ge-
währleisten?

• Sind die dokumentierten Regelun-
gen in unserer Organisation, die
den Kodex betreffen, mit dem ent-
sprechenden Kodex konform (z. B.
Qualifikation der Aufsichtsräte, Al-
tersbegrenzungen der Führungs-
und Aufsichtsgremien, Berichtsbe-
standteile und Berichtspflichten
des Vorstands gegenüber den Auf-
sichtsgremien)?

Phase 2: Festlegung der Bereiche,
die vom Kodex betroffen sind

In Phase zwei wird zunächst ein in-
ternes Projektteam ins Leben gerufen,
welches zunächst ermittelt wo bereits
Gesichtspunkte in der Organisation
im Sinne des Kodexes bearbeitet wer-
den und wo es Handlungsbedarf gibt.
Eine mögliche Einteilung in Bereiche
kann sich wie folgt gestalten: Auf-
sicht und Führung; Controlling und
Risikomanagement.

Phase 3: Festlegung der 
Instrumente und Qualifizierungs-
angebote

Die Regelungen der Corporate Go-
vernance können mit Hilfe von In-
strumenten der Aufsicht und
Führung, des Controllings und des
Risikomanagements umgesetzt wer-
den. In dieser Phase geht es darum
diejenigen auszuwählen oder zu ent-
wickeln, die noch nicht zum Einsatz
kommen. Die Grafik 2 (Seite 27) stellt
die Gliederung des Deutschen Corpo-
rate Governance Kodexes dar und lis-
tet unter den genannten Rubriken
mögliche Instrumente auf. Daneben
ist der Qualifizierungsbedarf der
Führungskräfte und Aufsichtsgremien
festzustellen.

Phase 4: Adaption und Entwick-
lung der Instrumente

Die ausgewählten Instrumente wer-
den an die Erfordernisse der Organi-
sation adaptiert. Gegebenenfalls wer-
den neue Instrumente entwickelt und

kommuniziert. Zeitgleich dazu wird
die Phase 5 durchgeführt.

Phase 5: Durchführung der Schu-
lungen

Die Führungskräfte und Aufsichts-
gremien werden zu den Inhalten des
Kodexes geschult. Stichworte dabei
sind die Sensibilisierung und die Be-
wusstseinsbildung über die Aufgaben
dieser Funktionen und der damit ein-
hergehenden Pflichten. Ein Ziel der
Schulungen kann neben der Kompe-
tenzerweiterung auch eine Verhal-
tensänderung bei den verantwortli-
chen Aufsichts- und
Führungsgremien darstellen.

Phase 6: Verabschiedung der In-
strumente, Qualifizierung

Die Instrumente zur Verwirkli-
chung guter Corporate Governance
werden verabschiedet und beispiels-
weise im

Qualitätsmanagement–Handbuch do-
kumentiert und zur Verfügung ge-
stellt. Die Instrumente werden im
Sinne einer Toolbox angewendet.

Fazit

Unabhängig von ihren jeweiligen
Rechtsformen sollten Non-Profit-Or-
ganisation prüfen, inwieweit sie be-
reits jetzt die Standards der Corporate
Governance umsetzen. Sollte eine Or-
ganisation feststellen, dass sowohl In-
strumente, als auch Regelungen der
Ablauf- und Aufbau-Organisation
nicht den Anforderungen entspre-
chen, ist ein Projekt zur Implementie-
rung und Umsetzung der Corporate
Governance anzugehen.

Im Gegensatz zu Aktiengesellschaf-
ten ist der Non-Profit-Sektor nicht
nur den Anlegern gegenüber verant-
wortlich, sondern der Kreis der vom
Handeln der Sozialbranche Betroffe-
nen, ist weiter zu fassen. Hier geht es
um Mitarbeitende, Kunden, Kosten-
träger, staatliche Institutionen, Ärzte,

Versicherungsträger, Angehörige und
Banken.

Letztlich sollten alle Non-Profit-Or-
ganisationen mindestens ähnlich
hohe Anforderungen an sich selber
haben, als dies für Betriebe der Indus-
trie und Wirtschaft gilt. ◆
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»Jede Non-Profit–Organisation sollte
prüfen, inwieweit sie Standards der
Corporate Governance erfüllt«
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